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Nr. 37 Donnerstag, 15. September 2022

Nr. 1  Sitzung des Bau- und 
Grundstückausschusses

Am Dienstag, den 20.09.2022 
um 17.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim 
die Sitzung des Bau- und Grund-
stückausschusses statt. 

TAGESORDNUNG: 
1. Bauantrag: Errichtung einer Be-

wegungsfläche mit Feldscheu-
ne und Unterstand im Außen-
bereich für einen bestehenden 
Pferdebetrieb auf Fl.-Nr. 500, 
Gmk. Monheim, Nähe Neubur-
ger Str. 100, 86653 Monheim 

2. Bauantrag: Errichtung von Wet-
terschutz-Zelten für einen Im-
biss-Kiosk u. Biergarten auf Fl.-
Nr. 1870, Gmk. Flotzheim, Am 
Sendle 1, 86653 Monheim 

3. Bauantrag: Tektur – Neubau ei-

ner Maschinenhalle auf Fl.-Nr. 
2167/20, Gmk. Monheim, Ha-
genbuchener Weg 1 a, 86653 
Monheim 

4. Antrag auf Isolierte Befreiung: 
Bau eines Gartenhauses auf Fl.-
Nr. 21/1, Gmk. Monheim 

5. Antrag zu Herstellung einer 
funktionsfähigen Straßenent-
wässerung in der Treuchtlinger 
Straße 

anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Eventuelle nachträgliche Ergän-
zungen der öffentlichen Tagesord-
nungspunkte, können Sie auf der 
Homepage der Stadt Monheim 
www.monheim-bayern.de ersehen!

Nr. 2  Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 01 51 / 12 99 30 33 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!

Kleinmengen werden nur noch 
entgegen genommen, wenn zeit-
gleich eine größere Anlieferung statt-
findet. Die Gebühren hierfür sind 
sofort zu bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünabfall-
sammelplatz an der Nürnberger Stra-
ße ist bis November am Freitag von 
14.00 bis 17.00 Uhr und am Samstag 
von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!
Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Bitte beachten Sie die geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Günter Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft  
Monheim (Stadt Monheim sowie 
die Gemeinden Buchdorf, Dai-

ting, Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE DAITING

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
GEMEINDE DAITING 
für das Haushaltsjahr 
2022

Der Gemeinderat Daiting hat die 
Haushaltssatzung für 2022 in der 

Sitzung vom 27.07.2022 lfd. Nr. 223 
beschlossen.

Das Landratsamt Donau-Ries hat 
als Rechtsaufsichtsbehörde die nach 
Art. 67 und 71 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern er-
forderliche Genehmigung zur Haus-
haltssatzung mit Verfügung vom 
11.08.2022 Nr. 200-027-941/2.2 er-
teilt.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Geschäftsstel-
le der VG - Kämmerei – Zimmer Nr. 
101 amtlich bekannt gemacht. (Art. 
65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO).

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit

(Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV).

 Daiting, 12.09.2022
 GEMEINDE DAITING
 Wildfeuer 

 Erster Bürgermeister

Nr. 2 Haushaltssatzung  
der Gemeinde Daiting 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 
2022

Auf Grund der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt der Gemein-
derat folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen auf 
  € 1.665.812,00

in den Ausgaben auf 
 € 1.665.812,00

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen auf 
 € 1.782.094,00

in den Ausgaben auf 
 € 1.782.094,00

festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden auf € 330.000,00 festgesetzt.

§ 3
Die Verpflichtungsermächti-

gungen im Vermögenshaushalt wer-
den auf € 847.112,00 festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für 
Gemeindesteuern, die für jedes Jahr 
neu festzusetzen sind, werden wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe (A) 400 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf € 
150.000,00 festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden 
nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2022 in Kraft.

 Daiting, 05.09.2022  
 GEMEINDE

 Wildfeuer 
 Erster Bürgermeister


